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gleichen der untergehenden Sonunt welche noch mit ihren glän⸗
zenden Strahlen alles vergoldet bi ſie majeſtätiſch hinter den
Bergesſpitzen verſchwindet II anderen Welt ſtrah⸗
lender Herrlichkeit aufzugehen „Selbſt die Leiche des edlen
Greiſen ſagt Mich Satle „verkündet noch die Uebermacht des
Geiſtes Über die Natur und ⁴

8 Siegel der Unſterblichkeit glänzt
auch nach dem entſchwundenen Geiſte noch 1 ſeinem Gehäuſe
II der Stirne des Verblichenen

Dästoralkräagen unek Fülle
(Worin eh der Uuterſchied zwiſchen dem

canoniſchen und bürgerlich öſterreichiſchen Eh
rechte 2) II Nachdem II vorhergehenden Artikel) die I  2
ipielle Verſchiedenheit der ſtaatlichen und kirchlichen Ehegeſetz
gebung IIu Kürze gezeigt worden, Iu nun die einzelnen Hinder⸗
niſſe anzugeben, bei deren Aufſtellung beide Geſetzgebungen
einander abweichen.

Die Ehehinderniſſe Feu allen Iu zwel Claſſen EI trennende—
welche die Ungiltigkeit der Ehe mit ſich bringen und Iu verbie—
tende oder aufſchiebende deren Vorhandenſein die Ehe nicht
ungiltig, aber doch deren Eingehen unerlaubt ma

Von dieſen eiden aſſen aſſen wun Hinderniſſe M

Auge E ausſ

lehli nuunr der men oder der anderen Geſetz
gebung angehören ſo daß Wwir (8 mit Hinderniſſen zu un
aAben E entweder die bürgerliche Geſetzgebung aufgeſtellt
hat ohne daß ſie IM canoniſchen ſich vorfinden oder
welche die Kirche aufſtellt ohne daß der Staat ſie beachtet

II berühren Wwir jene Hinderniſ welche nicht abſolut
und ausſchließlich eruoen Geſetzgebung angehören ſondern
elativ nämlich jene welche von der mnen Geſetzgebung al
trennende, von der andern hingegen als verbietende und aufſchie
bende und umgekehrt aufgeſtellt werden;

) Heft II 264.
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III wir Roch diejenigen an, welche owohl dem

canoniſchen wie bürgerlichen Rechte bekannt ſind, jedoch In der
gegebenen Ausdehnung, oder den Bedingungen ihres Eintretens
mehr oder weniger auseinander gehen.

Zu den trennend En Hinderniſſen der erſten Claſſe,
welche der 11 rem ſind, die aber vom Staate aufgeſte
werden, gehören: die Minderjährigkeit, oder richtiger ausge⸗
drückt, die Unfähigkeit, für ſich allein eine rechtsgiltige Verbind—
lichkeit einzugehen. Theilnahme Qun der Urſache der Ehe
trennung.

Was nun das Hinderniß der Minderjährigkeit anbe—
langt, 0 liegt nach Auffaſſung der bürgerlichen Geſetzgeber die
Handlungsunfähigkeit nicht Im Willensunvermögen, ondern In
der Begrenzung, welche die juriſtiſche Wirkſamkeit der Willens—
äußerung Staatsgeſetze erfährt Dieſe Begrenzung kann
auch Urch gerichtliche Beſtimmung auf ſolche ausgedehnt er  —

den, da Lebensjahr ſchon überſchritten haben
„Minderjährige, oder auch Volljährige, ſagt das Geſetzbu
8 49, aus wa immer für Gründen für ich llein keine
iltige Verbindlichkeit eingehen können, ſind auch unfähig, ohne
Einwilligung ihres ehelichen Vaters ich giltig verehelichen.“
Demnach können U1 ch 61 III ch tig eine Ehe ſchließen a) Per
ſonen, die da  D vierundzwanzigſte Lebensjahr noch nicht vollendet
haben (a Geſ § 21); 5 wäre denn, daß ſie ausnahmsweiſe
nach den Beſtimmungen 8 Geſ 88 174 252 aus der
väterlichen oder vormundſchaftlichen Gewalt entlaſſen ind
9) Großjährige, über welche die Fortdauer der väterlichen oder
vormundſchaftlichen Gewalbt nach den Vorſchr

riften (8 Geſ
22.  7 17  —, 4.9½3, 251 gerichtlich ausgeſprochen worden iſt Die
jenigen, welche als gerichtlich erklärte Verſchwender unter Curatel
geſtellt u 88 269, 273.)

Wenn alſo olche Perſonen eine ſtaatlich giltige Ehe ein⸗
gehen wollen, ſo bedürfen ſie azu der Einwilligung derer, Inter
deren Gewalt ſie ſtehen Stehen ſie nter der Gewalt des ehe
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ichen Vaters, iſt die Einwilligung de  U Vater  U erforderlich
und hinreichend. Dieſe Einwilligung muß eutweder Vater
bei der Pfarre Iu Gegenwart zweier Zeugen perſönlich abge—
geben, In dem Trauungsbuche angeführt und mit eigenhändiger
Fertigung, oder uiit der den Zeugen beſtätigten Fertigung
eines erbetenen Namensunterſchreibers beſtätigt werden, oder venn
der eheliche Vater nichet zugegen wäre, durch eine vollkommen
rechtskräftige, von dem ehelichen Vater mit Zeugen ausgeſtellte
und gehörig legaliſirte Urkunde, die bei den Trauungsacten auf
zubewahren iſt, dargethan verden. Stehen ſie Iu olge geſetz
licher Adoption unter der Gewalt eines Wahlvaters, ſo genügt
nach Anſicht der meiſten Juriſten die bloße Zuſtimmung des
Letzteren. II der heliche Vater nicht mehr anl Leben, ſo wird,
nebſ der Erklärung de  8 ordentlichen Vertreters (Vormunds),
auch die Einwilligung der Gerichtsbehörde zur Giltigkeit der Ehe
erfordert (a b Gef 8 49). Ebenſo bedürfen Uneheliche nebſt
der Erklärung ihres Vormundes der Einwilligung der Gerichts—
ehörde ⁴ Geſ. Für minderjährige Ausländer, die ſich
In dieſen Staaten verehelichen wollen, und die erforderliche Ein
willigung nicht beizubringen vermögen, iſt von hierländigen Ge—
richten ein Vertreter 3u beſtellen, der ſeine Einwilligung zur Ehe
oder ſeine Mißbilligung dem Gerichte 3u erklären hat d Geſ
§ 51 8 hat da  — dann ＋ geſchehen, venn der fremde Meinder
jährige nicht den Nachweis liefern könnte, daß CELr nach ſeinem
Heimatsrechte zur eigenmächtigen Eheſchließung berechtigt ſei Im
Uebrigen muß ets die Handlungsfähigkeit der Ausländer nach
ihren heimatlichen Geſetzen beurthei werden.

Die Zuſtimmung der ehelichen wie unehelichen Mutter zur
Eheſchließung des Kindes iſt geſetzlich nicht erforderlich; venn
ihr die Vormundſchaft übertragen wäre, würde ihre Erklärung
die Vorausſetzung 68 gerichtlichen Eheconſenſes bilden, welcher
jedoch auch gegen ihren Willen erfolgen könnte. Wird die Ein—
willigung zur Verehelichung verweigert, ſo ſteht jedem Theile der
ich ehelichen Wollenden da Recht zu, die Hilfe 68 ordentlichen
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Richters anzuſuchen. 2 Mitſchuld N der Trennungsurſache einer
Ehe Dieſes bürgerliche Hinderniß beruht auf der gegen die kA

tholiſche Lehre verſtoßenden Vorausſetzung, daß ne Ehe auch
auf andere Weiſe als durch den od gelöst werden (önne. Sind
nun zwel Ehegatten durch richterlichen Spruch getrennt —. ſteht

3u mer neuen Eh 3u ſchreiten, doch68 Jedem derſelben frei,
könnte mit jener dritten Perſon, die vermöge der bei der Tren—
nung vorgelegten eweiſe durch Ehebruch, durch Verhetzungen
oder auf andere ſträfliche Weiſe die vorhergegangene Tren—
nung veranlaßt hat keine giltige Ehe eingegangen werden —

119 Die Theilnahme der Trennungsurſache muß 9E
richtlich conſtatirt eln I als Hinderniß 3u elten Ob nun

bloß ſtrafgeſetzliche oder auch jede ſittlich verpönte Handlung
dieſe irkung hervorbringt ob das Hinderniß auch auf den

ſchu

oſen el ausgedehnt wird oder auf den ſchuldigen
kann dem atholi hen Seelſorger gleichgiltig ſein da Er 1 jedem
0 ſeine Mitwirkung zur neuen Eheſchließung verwelgern muß

Trennende Ehehinderniſ die dem bürgerlichen Ge  2
ſetze gänzlich fremd ſind vom canoniſchen Rechte aber aufgeſtellt
werden ind olgende Die unehrbare Schwägerſchaft (affi⸗
nitas COpula Illicita). Die aus ungiltig geſchloſ—
enen doch vollzogenen Ehe entſtandene Schwägerſchaft. Die
Forderung der öffentlichen Sittlichkeit (impedimentum publicae
hopeéstatis) inwiefern ſie aus Eenem Eheverlöbniſf oder aus

ener nicht vollzogenen und 0 Mangel der Fähigkeit ungil
ige Ehe hervorgeht Die geiſtliche Verwandtſchaf

ach dem canoniſchen Rechte iſt der Entſtehungsgrund
der Schwägerſchaft das COmnlErCTIUIII carnale, gleichviel ob zwi⸗
ſchen Verehelichten oder Unverehelichten II der Ausdehnung
bringt dieſer Umſtand men Unterſchied mi ſich die hrbare
ägerſ bildet Ern trennendes Hinderniß bi vierten
Grade incluſive, währen die unehrbare nur bis zum weiten
Grade incluſive Ehe trennt Nach dem bürgerlichen Geſetze
iſt hingegen der Entſtehungsgrund der chwägerſchaft nuuLr die
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factiſche Ehe Wird Uul doch auch Iu Bezug auf da öſterrei—
chiſche Recht unehelicher Schwägerſchaft geſprochen, ⁰ iſt
darunter das Verhältniß zwiſchen einem Ehegatten und den Un

ehelichen Verwandten des anderen 3u verſtehen.
2 Aus gleichem Grunde wie die unehrbare Schwäger—

ſchaft eunt der Staat auch nicht die affinitas 5. matrimonio
invalido Sed COonsummato. Bemerkt ann werden, daß der
QU jede Ehe als ein matrimonium COnsummatunl anſieht
und daher der Unterſcheidung matrimonium ratum 10

cConsummatum, Et matrimonium COonsummatum nichts weiß
Da im öſterreichiſchen Eherechte die Eheverlöbniſſe als

Vertrag keine juriſtiſche Bedeutung mehr aben, ud weder eine
rechtliche Verbindlichkeit zur Schließung der Ehe noch auch
zur eiſtung deſſen, was auf den Fall de  S  2 Rücktrittes bedungen
worden iſt, Eerzeugen, ſo iſt — klar, daß ſie u den Augen des
Staates auch kein trennendes Hinderniß bilden Die bublica
honestas 01

ꝗ EN matrimonio rato kommt nach dem vorhin
Geſagten civilrechtlich nicht un Betracht, weil eine ſolche Ehe der
eonſummirten gleichſteht und ſomi eine eigentliche Schwägerſchaft
begründet.

Wa  D die geiſtliche Verwandtſchaft angeht aus
Quſe und Firmung entſteht, ⁰ hat die Civilgeſetzgebung ſie
gänzlich unberückſichtigt gelaſſen, um nicht va einen confeſſio
nellen Charakter Schau 5  U tragen, obwoh ſie andererſeits
die höheren Weihen, die feierlichen Gelübde, die Religionsverſchie—
denheit unter ihre Hinderniſſe aufgenommen und da ſogenannte
Hinderniß des Katholizismus geſchaffen hat (Schluß olgt.)

inz Prof Dir. Hiptmair.

I (Octava pretii Löſchung derſelben Inter
Octava pretii verſteht man die auf den ehemaligen Dominikal—
gutskörpern beſtehende landtäfliche Haftung mit dem achten Theile
des Werthes von den verſchiedenen Bezugsrechten derſelben für


